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D
ual-Use-Potenzial“ ist bei For-
schung gegeben, deren Ergeb-
nisse neben der ursprüngli-

chen Zielsetzung (z.B. Infektionskrank-
heiten zu bekämpfen) direkt oder mit-
telbar zum Schaden von Mensch, Tier
oder Umwelt missbraucht werden
könnten. Die Diskussion um die Dual-
Use-Problematik in der Infektionsfor-
schung hat durch aktuelle Studien aus
den Niederlanden und den USA zur
Transmissibilität von aviären Influenza-
viren (H5N1) neue Impulse
erhalten, nachdem sie in den
vergangenen Jahren durch die
Milzbrand-Briefe in den USA
2001 (Amerithrax) und das
sich schnell entwickelnde Feld
der synthetischen Biologie an-
gestoßen worden war. Die De-
batte, ob die potenziellen Sicherheitsri-
siken der H5N1-Studien höher einzu-
stufen sind als ihr potenzieller Nutzen
(und die wissenschaftliche Freiheit) und
ob ihre Ergebnisse vollständig publiziert
werden sollten oder nicht, scheint abge-
schlossen. Das National Science Advi-
sory Board for Biosecurity empfiehlt die
Arbeiten ungekürzt bzw. überarbeitet
zu publizieren - wohl auch, weil die er-
zeugten Viren geringere Pathogenität zu
besitzen scheinen als angenommen.

Ist damit die Debatte, die internatio-
nal wie national von Wissenschaftlern
und Laien lebhaft geführt wurde, glück-
lich beendet? Waren die vorhandenen
Kontrollmechanismen letztendlich
doch wirksam, und können wir uns –
zumal in Deutschland – darauf verlas-
sen, dass sie auch künftig ausreichend
sein werden?

Die angeführten Studien zur aviären
Influenza sind nur die letzten in einer
Reihe von Projekten mit Dual-Use-Po-

tenzial. So wurden bereits das Poliovi-
rus, das Influenzavirus von 1918 und
ein SARS-ähnliches Virus aus Fleder-
mäusen de novo hergestellt. Zudem gibt
es Beispiele für Studien, bei denen si-
cherheitsrelevante Ergebnisse vollkom-
men unerwartet auftraten, wie z.B. ein
Mauspocken-Experiment, bei dem über
einen viralen Vektor Mäuse unfruchtbar
gemacht werden sollten, letztendlich
aber ein – für die Maus – letales Virus
entstand. 

Rechtliche Regelungen
und ihre Grenzen

In Deutschland gibt es eine Reihe von
Gesetzen und Regelungen, welche die
biologische Sicherheit in den Lebens-
wissenschaften gewährleisten sollen,
beispielsweise das Gentechnikgesetz,
das Infektionsschutzgesetz und die Bio-
stoffverordnung. Jedoch zielt keine die-
ser rechtlichen Regelungen spezifisch
darauf ab, Dual-Use-Potenziale zu er-
kennen, zu verhindern oder inhärente
Risiken zu minimieren. Um dieses Pro-
blemfeld zu adressieren, wurden daher
zusätzliche Kodices entwickelt. Exem-
plarisch seien hier die „Hinweise und
Regeln der Max-Planck-Gesellschaft
zum verantwortlichen Umgang mit For-
schungsfreiheit und Forschungsrisiken“
und der „Verhaltenscodex: Arbeit mit
hochpathogenen Mikroorganismen und
Toxinen“ der Deutschen Forschungsge-
meinschaft genannt. Ferner haben eine
Reihe wissenschaftlicher Zeitschriften
sich selbst einen Handlungsrahmen auf-
erlegt. Anhand dieser Kodices kann sich
jeder Wissenschaftler mit der Problema-
tik vertraut machen und sein Handeln
danach ausrichten. Eine Breitenwir-
kung und Verbindlichkeit entfalten sie
hingegen noch nicht.

Welche Regelungen könnten am
besten geeignet sein, der Forschung die
erforderliche Freiheit zu garantieren,
aber dennoch eine hohe Sicherheit zu
gewährleisten? Ziel muss sein, neben
dem Selbstverständnis guter For-
schungspraxis und der Verantwortung,
die ein Wissenschaftler in seinem un-
mittelbaren Arbeitsbereich hat, auch die
Verantwortung gegenüber der Gesell-
schaft zu realisieren. Es gilt, Miss-
brauchspotenziale von Anfang an zu
vermeiden oder zu minimieren. Dieser
Aspekt muss als unverzichtbarer Be-
standteil „guter wissenschaftlicher Pra-
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»Es gibt Beispiele für Studien,
bei denen sicherheitsrelevante
Ergebnisse vollkommen
unerwartet auftraten.«
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xis“ verstärkt in das Bewusstsein ge-
rückt und handlungsleitend werden.

Ein weiteres Gesetz wird dies nicht
leisten können. Kein Gesetz kann aus-
reichend bestimmt gefasst werden, um
auf dem sich schnell entwickelnden
Feld der Lebenswissenschaften die
Richtschnur für Prüfungen zu sein, wel-
che Experimente auch in der Zukunft
ein Dual-Use-Potenzial aufweisen bzw.
bei welchen Experimenten der poten-
zielle Nutzen die möglichen Gefahren
überwiegt. Kaum eine Genehmigungs-
behörde wäre in der Lage, eine unüber-
sehbare Anzahl von Forschungsprojek-
ten sachgerecht zu prüfen und dabei die
wissenschaftliche Freiheit zu wahren.

Wissenschaftliche
Selbstregulierung

Hier sollte vielmehr die Wissenschaft
selbst die Initiative ergreifen und, von
der „H5N1-Debatte“ ausgehend, die
Dual-Use-Problematik insgesamt kri-
tisch und unter breiter gesellschaftlicher
Beteiligung diskutieren. Hieraus könn-
ten dann eine Beschreibung ethischer
Grundsätze sowie konkrete Vereinba-
rungen zur Umsetzung auf lokaler Ebe-

ne resultieren – ein internationaler
Konsens sollte angestrebt werden. Eine
wissenschaftliche Selbstregulierung
könnte auf den folgenden Komponen-
ten basieren:
– Idealerweise ein international gültiger

„Code of Conduct“, der Grundsätze
und Prinzipien zusammenfasst, erar-
beitet in einem Prozess ähnlich der
Asilomar-Konferenz 1975 über die Ri-
siken des Gentransfers.

– Ein nationaler Kodex (in Ergänzung
zum internationalen „Code of Con-
duct“), der von Universitäten, For-
schungsinstitutionen, Ressortfor-
schungseinrichtungen, privaten For-
schungseinrichtungen und wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften getra-
gen und umgesetzt wird.

– Eine durch den nationalen Kodex vor-
gegebene Umsetzung seiner Inhalte in
den einzelnen wissenschaftlichen Ein-
richtungen, angepasst an lokale Not-
wendigkeiten und Möglichkeiten.
Hierzu gehörte es beispielsweise, Ver-
fahren zu entwickeln, wie Forschungs-
projekte mit Dual-Use-Potenzial er-
kannt und wie mit ihnen umgegangen
werden soll (Risikominimierung).

– Eine zentrale Kommission, angesie-
delt an einer Einrichtung der wissen-
schaftlichen Selbstverwaltung, die
Wissenschaftler und wissenschaftliche
Institutionen in Grenzfragen der Risi-
kobewertung und Risikominimierung
zum Dual-Use-Potenzial wissen-
schaftlicher Arbeiten auch in Form
von Empfehlungen unterstützt und
berät.

– Eine wirksame und frühzeitige Sensibi-
lisierung künftiger und aktiver Wissen-
schaftler für die Dual-Use-Problematik
durch strukturierte Aus- und Weiterbil-
dungsangebote an den Universitäten
und Forschungseinrichtungen.

Die Wissenschaft selbst muss sich
offen und glaubwürdig mit den Dual-
Use-Risiken der eigenen Arbeit ausei-
nandersetzen und belegen, dass sie die-
se Risiken angemessen vermeidet und
minimiert. Nur dann wird es gelingen,
Vertrauen in die Forschung zu erhalten.
Dieses Vertrauen wiederum ist Grund-
voraussetzung für moderne Medizin
und wirksamen Infektionsschutz der
Bevölkerung – und letztendlich für die
Stärkung der Wissenschaftsfreiheit
selbst.
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